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Bau- und Zonenreglement der Gemeinde Ettiswil 
 
Anhang 7: Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht (neu) 
 

Nr. Gebietsbezeichnung Nutzweise 
5 Bilacher Gemischtes Angebot mit Ein- und Mehrfamilienhäusern. 

Berücksichtigung einer späteren Erschliessung des übrigen 
Grundstücks Nr. 749. Besondere Beachtung der 
Eingliederung in die Landschaft. Konzept für die 
Wiederverwertung des Bodens gemäss Art. 48a BZR. 
Versickerung / Retention des Meteorwassers nachweisen 
und festlegen. Anschluss an das Fernheiznetz prüfen. 
Energiekonzept erarbeiten. 

 


